
ANLAGE 3

B||K ri,, i.Jlr i.".',riir,L;r:r r,tri ir i,

Beitragsordnung des BWK Landesverband Sachsen e. V.

1. Grundlagen

Diese Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder des BWK
Landesverbandes Sachsen e. V. nach $ 10 der Satzung des BWK Landesverbandes
Sachsen e. V.

1.2 Die Beitragsordnung ist von der Mitgliederversammlung des BWK Landesverbandes
Sachsen e. V. zu beschließen und kann nur von dieser geändert werden. Die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der Beschlussfassung wirksam,
soweit durch den Beschluss nicht anders geregelt.

2. Höhe der Mitgliedsbeiträge

2.1 Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr.
Es werden folgende Jahresbeiträge erhoben:

'1 -1 ordentliche Mitglieder
1-2 ordentliche Mitglieder mit ermäßigtem Beitrag
I -3 außerordentliche Mitglieder
14 fördernde Mitglieder

2.2 Der ermäßigte Beitrag für Einzelmitglieder (1-2) wird auf Antrag für Rentner und
Pensionäre gewährt,

2.3 Der Beitrag für außerordentliche Mitglieder ist auf Nachweis für Studenten, Freiwilli-
gendienstleistende bis zum Alter von 27 Jahren, Mütter im Babyjahr sowie Sozial-
leistungsempfänger vorgesehen.

3. Fälligkeit und Zahlungsweise der Mitgliedsbeiträge

3.1 Der Mitgliedsbeitrag wir jedes Jahr zum 30. Juni fällig. Bei neuen Mitgliedern wird der
erste Beitrag zum Monatsende nach Annahme des Aufnahmeantrages in anteiliger
Höhe (monatsbezogen) fällig.

3.2 Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt in der Regel im Lastschriftverfahren. Die
Kosten einer Rücklastschrift sind vom Verursacher zu tragen.

3.3 Nicht am Lastschriftverfahren teilnehmende Mitglieder überweisen den Mitgliedsbei-
trag bis zur Fälligkeit auf das Girokonto des BWK Landesverbandes Sachsen e. V..

1.1

3.4

90€
60€
15€

380 €

Bei Zahlungsverzug wird ab dem 2. Erinnerungsschreiben eine Gebühr von 5 € je
Schreiben erhoben.

4. Datenschutz

Beitragserhebung und Beitragsverwaltung erfolgen mit elektronischer Datenverarbei-
tung. Die Verarbeitung personengebundener Daten richtet sich nach dem Bundes-
datenschutzgesetz.

Dresden, den 19. April2018


